
Miszellen.
Be chwerde chri des Krrers Ka par Rodenrodt

den Rat der Freiheit Wetter aus dem Jahre 1644
(Veröffentli von Pfarrer hüßler In Blasbach bei Wetzlar.)

Wie ber Deut chland  o hat auch über un re Mark
Endder 30jährige rieg  eine furchtbare Geißel ge chwungen

lo e Einquartierung verrohter Söldner charen und uner chwingliche
Kriegskontributionen  augten Land und eute bis aufs aus
Spanier und Italiener, Schweden und Pappenheimer, randen
burgi che und holländi che Truppen durchzogen 1e nach dem Wech el
des Kriegsglücks reuz und guer das Land plündernd und
 engend und verließen zum Teil auch dann noch nicht, als der
e tfäli che Friede ge chlo  en war. Auch über die Gemeinde,
Dorf und reihei etter der Ruhr brachen die Schrecken
des Krieges herein und zer törten das ühende Gemeinwe en fa t
gänzlich. Als Im ahr 1642 der Kai erliche Kriegs Kommi  ar
„eine richtige be tandige Specification von 267  hrer Be chaffenheit,
Handel Und andel, auch qguanti, Und qualite der Bürger
chafft“ verlangte, da gab der Dro te Hans Friedrich von Loe die
amtliche Erklärung ab, „daß hn 00  hrer Gemeine (von 82 2d
32 Qußliche wohnungen Und gütern oder und dero
ge talt ruiniert  ich befinden, daß  ie nicht bewohnt nd ab  V
attung lauffender Contribution Und Kriegsbe chwerniß ni da
Von erzwungen werden Kan, Und ÜUberall nuhr — 24 Per ohnen
welche praesentes  ein, in obangeregte Gemeine efunden
worden.“ Und 1646 eri  en der elbe Dro te und der Richter
05  ohann Kramer, daß „die widem und VIcarienhäu er umb
gefallen, auch Keine mittel, daß die elben wieder aufgebawet
werden möcht, vorhanden.“ (Vgl Rudolf Bu chmann: Wetter
d. Ruhr, enn Beitrag zur der Heimat, 294
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Den Beginn die er Schreckenszeiten hat un etter der Pfarrer
Johannes Herdinghau aus Herdinghau en im Kirch piel Wen
gern, „der über die 41 53  ahre Pa tor gewe en nd 20 1638, den
28 aprilis von ott dem Allmechtigen auß die er Welt abge
fördertt“ (aus dem Protokollbuch der Gemeinde etter vo  — aAhre

noch miterlebt. „Darauff dan“  o eißt weiter,
„durch  onderliche  chickung a  le ankommen,  o des be
rübten Kriegswe ens und ruin  eines Vaterlands verweichen
müßen, Casparus Rodenrodt von Waltlaubersheim auß der
Pfaltz, enn frommer Wollgelehrter, Eyfferiger Herr, Alß nun

2 9u AeE  Ar IS t regU IVXXII pA AVrea DeXtras.
nd In der auch wiederümb friede worden, Und obg
Rodenrodt Zu  einer arr gefördert, —   t Er 1655 den

OV wieder dahingezogen.“ Von ihm i t eine intere  ante
Be chwerde chrift aufbewahrt geblieben. Sie rãg noch ziemlich
unverletzt  ein Siegel und die Auf chrift „Herrn Bügermei ter
des Raths der reyhei etter 3u behändigen.“ In threr reu     —
erzigen  chlichten i t  ie ein rührendes eugnis afür,
wie auch die arrer Unter der chweren Not der Kriegszeit zu
leiden gehabt haben und mit welcher  ie ihre Stellung he
haupten mußten

Zum Ver tändni der Be chwerde  eien noch folgende Be
merkungen vorausge chickt. Nach raltem hafteten wie fa t
überall n der Mark  o auch In etter den Häu ern und
Liegen chaften der Bürger nehen he timmten en auch eine
ethe bürgerlicher La ten, die der jeweilige Be itzer durch  einen
Bürgereid mit übernahm. Sie be tanden un gewi  en Abgaben
nd Lei tungen Dazu gehörte Unter anderem auch die Ver
pflichtung, Wache  tehen oder zu tellen Von die en eal
und Per onalla ten Waren befreit diejenigen Be itzungen, die

Burglehen des Landesherrn die Pfarrer und die
Gemeindebeamten, wie Kü ter, Überführer an der Ruhrfähre, der
„Gemeinheit fron“ oder örtner und die Viehhirten. Ein  olches
„Burglehen“ 0 der Richter Johann Klöver, der etwa von
1620 bis 1639 amtierte, Iun der reyhei etter erworben und
weigerte  ich aher, die vorgenannten Bürgerpflichten rfüllen
Die Gemeinde  trengte bei der Regiernng age ihn an
und führte den Prozeß auch nach  einem ode die ltwe
weiter. Er t —657 fanden die Verhandlungen ihren Ab chluß
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amit, daß die ittib Klöver uldig befunden wurde, ni nur
die re tierenden, ondern auch laufenden Abgaben zu entrichten
und die Ko ten (des Verfahrens 3u tragen.“) Inzwi chen hatte
Rodenrodt, wahr cheinlich zu Anfang der vierziger ahre die
ttwe Klöver geheiratet, wie  ich aus der Bemerkung In den
Akten ergibt „Frau ittih Klöver, nunmehr Froeve Pa tör che
Rodenroth“. Er Wwar aber 3 ihr un ihr Haus gezogen, da das
Vikarienhaus und der „Wittumbhof“ zer tört und unbewohnbar
Dar. Der Rat verlangte aher, daß CEL auch die ache mit
übernehme oder eine ihm von der Gemeinde angewie ene Woh

beziehe Daraufhin muß CTL wohl dem Rat den un  einem
Schreiben mehrfach erwähnten Revers vorgelegt haben, in dem
wahr cheinlich für  eine Per on Befreiung von den auf dem au e
 einer rau ruhenden La ten ETrb:A Unter der ausdrücklichen Er
klärung, daß die es Privilegium Ni ihm per önlich, nicht aber
etwa auch  einem Rechtsnachfolger gelten  olle Allein der Rat
ging nicht auf  einen br  4 ein, ondern den Pfarrer
oder vielmehr  eine Frau durch den örtner (Ratsdiener) Uunter
Androhung der ändung ur Wachtlei tung zu zwingen. Gegen
die es An innen legte Rodenrodt un dem nachfolgenden Schreiben
Be chwerde en Ob EL den gewün chten Erfolg damit
hat, läßt  ich nicht mehr fe t tellen, da die Antwort des Rates
verloren i t Doch  cheint CTL  ich nachher nicht allzu
wohl mehr in etter gefühlt aben, da EL 1655 wieder un
 eine Heimat zurückkehrte. lellei aben die chweren Schulden,
die nfolge des Proze  es auf das Klöver che Eigentum kamen
und 1657 zuL Verpfändung des elben führten, ihm den Auf
enthalt In etter verleidet,  o daß CTL die Gelegenheit
griff, die ihm in der alz angebotene zu übernehmeu.

Burgermei ter des der Freyheit
Wetter behändigen.

ren Ve te, In onders gün tige Herrn Und freunde.
meinem glaubigen Gebett, Und ien tl erbiethen ver

0 nit, daß der COrrigirte 16versð von Vicario Johanni

Vgl Bu chmann —274


